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Zitat von Klinger

Nein, natürlich nicht. Mich interessiert die Umsetzung von "Längere Klogänge werden
kontrolliert". Ich bezweifle, dass das 100 % legal möglich ist. Und natürlich möchte ich
nicht mir den S auf Toilette.

Und der Schüler, der vielleicht Blasenprobleme oder gar Durchfall hat, sicherlich auch nicht.

1https://www.lehrerforen.de/thread/68607-klausur-schummeln-nachweisen/?postID=903255#post903255

https://www.lehrerforen.de/thread/68607-klausur-schummeln-nachweisen/?postID=903254#post903254
https://www.lehrerforen.de/thread/68607-klausur-schummeln-nachweisen/?postID=903255#post903255

